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§ 22 ZLPV 2006
Kunstflugberechtigung far

Motorflugzeugpiloten

ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2021

1. (1)Motorflugzeugpiloten ist auf Antrag die besondere Berechtigung zu erteilen, Kunstflige im Alleinflug und am
Doppelsteuer auszufuhren (Kunstflugberechtigung fur Motorflugzeugpiloten), wenn sie eine von der zustandigen
Behorde genehmigte und den Anforderungen der Sicherheit der Luftfahrt genligende Ausbildung in einer
Zivilluftfahrerschule absolviert sowie ihre fachliche Befahigung bei einer Zusatzprifung nach den Bestimmungen
der Abs. 2 bis 4 nachgewiesen haben.

2. (2)Bei der Zusatzprifung hat der Bewerber Kunstflugfiguren auszufiihren:

1. a)zwei Uberschlage aus der Normalfluglage nach oben,

b)je zwei hochgezogene Kehrtkurven nach links und nach rechts,

c)je zwei Rollen nach links und nach rechts,

d)je zwei halbe Uberschlige nach oben mit anschlieBender halber Rolle nach rechts und nach links,

e)Trudeln mit mindestens drei Umdrehungen nach links und nach rechts,

fleinen Ruckenflug von wenigstens 15 Sekunden Dauer, wenn ein geeignetes Flugzeug vorhanden ist, und
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g)je zwei halbe Rollen nach links und nach rechts in einem Steigflug von ungefahr 30 Grad mit

anschlieBendem Abschwung.

3. (3)Diese Figuren sind in zwei Prufungsfligen vorzufuhren, wobei die Durchfiihrung des Prifungsprogramms nicht
langer als jeweils 15 Minuten dauern darf. Vor Beginn der Prifungsflige hat der Bewerber dem Prifer (8§ 13
Abs. 3) ein schriftliches Programm der Prufungsflige auszuhandigen. Jede Abweichung von diesem Programm
macht den betreffenden Flug ungiltig. Jeder Flug ist mit einem Gleitflug aus mindestens 300 m Hohe tber Platz
und einer Ziellandung abzuschlieBen. Dabei ist ein Seitengleitflug nach links und ein Seitengleitflug nach rechts
auszufthren.

4. (4)Die Zusatzprufung gemaR Abs. 2 und 3 ist von einem von der zustandigen Behdrde gemaf§ 13 Abs. 3
ernannten Prifer mit galtiger Kunstflugberechtigung abzunehmen. Dieser hat ein entsprechendes Gutachten an
die zustandige Behorde zu Gbermitteln.

In Kraft seit 01.08.2012 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/13

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 22 ZLPV 2006 Kunstflugberechtigung für Motorflugzeugpiloten
	ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006


